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Landesregierung

765.

A ordnung der Landesre ierun 
über die Errichtun  der

i,Landeszentr le für Umweltaufklärun 
Um(welt) enken 

Vom 1. Februar 1990

§ 1
(1) Beim . Ministerium für Umwelt und

esundheit wird die Landeszentrale für
Umweltaufklärung   Um(welt)denken er¬
richtet.

Die Landeszentrale für Umweltaufklä-
m(welt)denken ist dem Minister

welt und Gesundheit unmittelbar
unterstellt.

ufgabe der Landeszentrale ist es,

i  Öffentlichkeit über die Situation der
?ns§esamt und in ihren jeweili-

e  edien fortlaufend aufzuklären,

die Bereitschaft der Bevölkerung zu um-
gerechtem Verhalten und zur Mit-

elt i § an den Aufgaben des Um-
Vp hS(i+ zes zu wecken und für dieses
geben en unc  Mitwirken Hilfen zu

3 t >¦
Ziel   en liehkeit über Grundsätze,
ik Maßnahmen der Umweltpoli-

t0rtlaufend zu unterrichten,

Rechtsverordnung
über die Festsetzung
eines Wasserschutzgebietes
in den Gemarkungen Kurtscheid
und Bonefeld zugunsten der
Verbandsgemeinde Rengsdorf,
Kreis Neuwied  141

Rechtsverordnung
über die Festsetzung
eines Wasserschutzgebietes
in den Gemarkungen Boos
und Waldböckelheim,
Landkreis Bad Kreuznach, zugunsten
der Verbandsgemeinde Rüdesheim  143

Bezirksregierun  Rheinhessen-Pfalz

Genehmigung zur Errichtung der
„Stiftung familienentlastende Dienste
Mainz (Stiftung FeD Mainz)“  147

Berichtigung
der Rechtsverordnun 
über das Landschaftsschutz ebiet
„Pfälzische Rheinauen“, Landkreise
Ludwigshafen und Germersheim,
Kreisfreie Städte Frankenthal,
Ludwi shafen und Speyer
vom 17. November 1989     148

Bezirksre ierun  Trier

Flurbereinigungsverfahren Dhronecken,
Landkreis Bemkastel-Wittlich  149
Rechtsverordnung
über das Naturschutzgebiet
„Wawemer Bruch“,
Landkreis Trier-Saarburg  149

Sonsti e Veröffentlichun en

Auflösung der Landeskundlichen
Arbeits emeinschaft
im Regierungsbezirk Koblenz e. V.  150

Aufforderung
der Bezirkszahnärztekammer
Rheinland-Pfalz zur Einreichung
von  orschlägen für die Neuberufung
der Mitglieder der Prüfungsausschüsse
nach dem Berufsbildun sgesetz  151

Achter Nachtrag zur Satzung der
Landwirtschaftlichen Krankenkasse

, Rheinhessen-Pfalz
Stand: 19. Dezember 1988     151

Öffentliche Ausschreibun en   151

Stellenausschreibun en   154

Bekanntmachun en der Gerichte  156

4. Impulse für die Umwelterziehung in
Kindergärten und Schulen und für die
Erwachsenenbildung zu geben.

§3
(1) In Erfüllung ihres Auftrages

hält die Landeszentrale Informationen
und Materialien zum' Umweltschutz und
zur Umweltpolitik bereit,

steht die Landeszentrale für Nachfragen
aus der Öffentlichkeit zur Verfügung,

nimmt die Landeszentrale Anregungen
aus der Öffentlichkeit für die Umwelt¬
politik entgegen,

gibt die Landeszentrale eigene Informa¬
tionsschriften, Publikationen und son¬
stige I formationsmittel heraus,

arbeitet die Landeszentrale mit den
Medien Presse, Rundfunk und Fernsehen
laufend zusammen,

führt die Landeszentrale  hgungen,
Symposien und Vortrags Veranstaltun¬
gen durch,

plant und verwirklicht die Landeszen¬
trale zielgruppenspezifische Aktionen.

(2) Die Landeszentrale arbeitet mit der Lan¬
deszentrale für politische Bildung, dem
Pädagogischen Zentrum Rheinland-Pfalz,
der Landeszentrale für Gesundheitserzie¬
hung, der Verbraucherzentrale Rheinland-
Pfalz e.V. und dem Verband der Volkshoch¬
schulen von Rheinland-Pfalz e.V. zu¬
sammen.

§4
Der Leiter der Landeszentrale wird vom
Minister für Umwelt und Gesundheit be¬
stellt.

§ 5
(1) Bei der Landeszentrale wird ein Beirat
gebildet.

(2) Der Beirat hat die Aufgabe,

die politische Ausgewogenheit der Ar¬
beit der Landeszentrale zu sichern,

neue wissenschaftliche Erkenntnisse
und technische Entwicklungen in die
Arbeit der Landeszentrale zu ver¬
mitteln.

(3) Der Beirat besteht aus höchstens zehn
Mitgliedern, die vom Minister für Umwelt
und Gesundheit auf die Dauer von drei
Jahren berufen werden. Mitglieder sind
Persönlichkeiten, die auf den für den Um¬
weltschutz maßgeblichen Bereichen der
Wissenschaft und des öffentlichen Lebens
hervorgetreten sind.

(4) An den Sitzungen des Beirates nimmt
ein Beauftragter des Ministers für Umwelt
und Gesundheit sowie der Leiter der Lan¬
deszentrale teil.

(5) Der Beirat gibt sich eine Geschäfts¬
ordnung.

§ 6
Die Landeszentrale nimmt ihre Tätigkeit
mit Wirkung vom 1. Januar 1990 auf.

Mainz, den 1. Februar 1990

Der Ministerpräsident
Dr. C.-L. Wagner


